
 

Einzelvorhaben und ihre erforderlichen Bauvorlagen entsprechend Durchfüh-
rungsverordnung zur Sächsischen Bauordnung (DVOSächsBO) 

Für den Bauantrag Sonderbau gemäß Paragraf 64 und Paragraf 2 Absatz 4 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) sind 

folgende Bauvorlagen erforderlich: 

 Antragsvordruck 

 Vordruck Baubeschreibung 

- ergänzendes Nutzungskonzept (formlos) 

- Betriebsbeschreibung für Gaststätten, Vergnügungsstätten, Spielhallen und andere (Vordruck abrufbar unter 
www.dresden.de) 

 aktueller Auszug aus der Liegenschaftskarte und Auszug mit maßstäblichem Vorhaben und Beschriftung gemäß Para-
graf 9 Absatz 1 DVOSächsBO sowie Roteintrag des Vorhabens 

 Lageplan im Maßstab mindestens M 1:500; ggf. Lageplan eines Sachverständigen gemäß Paragraf 9 Absatz 2  
DVOSächsBO 

 Vordruck Schriftlicher Teil Lageplan 

 Gehölzbestandsplan und Erklärung geschützte Gehölze 

 Stellplatznachweis (Vordruck abrufbar unter www.dresden.de) 

 Bauzeichnungen: 

- Grundrisse, Schnitte 

- Ansichten, ggf. Fotos vom Bestand 

 Nachweise zur Erschließung 

 Nachweis Bauvorlageberechtigung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 Angaben für Gebührenberechnung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 Statistischer Erhebungsbogen für Baugenehmigung bzw. Bauabgang pro Gebäude (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 ggf. erforderlich: Grundbuchauszug/Eigentümerzustimmung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 Brandschutznachweis einschließlich Löschwasser (nur im Exemplar für Bauaufsicht und Bauherr) 

 Nachweis Standsicherheit und bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3; Erklärung Tragwerksplaner (nur im Exemplar 
für Bauaufsicht und Bauherr); Nachreichung bis zum Baubeginn möglich 

 Anzahl der gehefteten Ausfertigungen (gleiche Bauvorlagen, auf A4 gefaltet): mindestens 3fach 

Für den Bauantrag Vereinfachtes Genehmigungsverfahren gemäß Paragraf 63 SächsBO sind folgende Bauvorlagen erfor-

derlich bzw. ggf. erforderlich: 

 Antragsvordruck 

 Vordruck Baubeschreibung 

- ggf. erforderlich: ergänzendes Nutzungskonzept (formlos) 
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- erforderlich: Betriebsbeschreibung für Gaststätten, Vergnügungsstätten, Spielhallen und andere (Vordruck abrufbar 
unter www.dresden.de) 

 aktueller Auszug aus der Liegenschaftskarte und Auszug mit maßstäblichem Vorhaben und Beschriftung gemäß Para-
graf 9 Absatz 1 DVOSächsBO sowie Roteintrag des Vorhabens 

 Lageplan im Maßstab mindestens M 1:500; ggf. Lageplan eines Sachverständigen gemäß Paragraf 9 Absatz 2  
DVOSächsBO 

 Vordruck Schriftlicher Teil Lageplan 

 Gehölzbestandsplan und Erklärung geschützte Gehölze 

 Stellplatznachweis (Vordruck abrufbar unter www.dresden.de) 

 Bauzeichnungen: 

- Grundrisse, Schnitte 

- Ansichten, ggf. Fotos vom Bestand 

 Nachweise zur Erschließung 

 Nachweis Bauvorlageberechtigung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 Angaben für Gebührenberechnung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 Statistischer Erhebungsbogen für Baugenehmigung bzw. Bauabgang pro Gebäude (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 ggf. erforderlich: Grundbuchauszug/Eigentümerzustimmung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 Brandschutznachweis einschließlich Löschwasser (nur im Exemplar für Bauaufsicht und Bauherr) 

 Nachweis Standsicherheit und bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3; Erklärung Tragwerksplaner (nur im Exemplar 
für Bauaufsicht und Bauherr); Nachreichung bis zum Baubeginn möglich 

 Anzahl der gehefteten Ausfertigungen (gleiche Bauvorlagen, auf A4 gefaltet): mindestens 3fach 

Für den Antrag auf Vorbescheid gemäß Paragraf 75 SächsBO sind folgende Bauvorlagen erforderlich bzw. ggf. erforder-

lich: 

 Antragsvordruck 

 ggf. erforderlich: Vordruck Baubeschreibung 

- ggf. erforderlich: ergänzendes Nutzungskonzept (formlos) 

- erforderlich: Betriebsbeschreibung für Gaststätten, Vergnügungsstätten, Spielhallen und andere (Vordruck abrufbar 
unter www.dresden.de) 

 aktueller Auszug aus der Liegenschaftskarte und Auszug mit maßstäblichem Vorhaben und Beschriftung gemäß Para-
graf 9 Absatz 1 DVOSächsBO sowie Roteintrag des Vorhabens 

 Lageplan im Maßstab mindestens M 1:500; ggf. Lageplan eines Sachverständigen gemäß Paragraf 9 Absatz 2  
DVOSächsBO 

 Vordruck Schriftlicher Teil Lageplan 

 ggf. erforderlich: Gehölzbestandsplan und Erklärung geschützte Gehölze 

 ggf. erforderlich: Stellplatznachweis (Vordruck abrufbar unter www.dresden.de) 

 ggf. erforderlich: Bauzeichnungen: 

- Grundrisse, Schnitte 

- Ansichten, ggf. Fotos vom Bestand 

 ggf. erforderlich: Nachweise zur Erschließung 

 ggf. erforderlich: Nachweis Bauvorlageberechtigung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 Angaben für Gebührenberechnung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 ggf. erforderlich: Grundbuchauszug/Eigentümerzustimmung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 Anzahl der gehefteten Ausfertigungen (gleiche Bauvorlagen, auf A4 gefaltet): mindestens 3fach 

Für den Bauantrag Anbringung Werbeanlagen am Gebäude und Bauantrag Werbeanlagen frei aufgestellt gemäß Paragra-

fen 63 und 64 SächsBO sind folgende Bauvorlagen erforderlich bzw. ggf. erforderlich: 
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 Antragsvordruck 

 ggf. erforderlich: ergänzendes Nutzungskonzept (formlos) 

 aktueller Auszug aus der Liegenschaftskarte und Auszug mit maßstäblichem Vorhaben und Beschriftung gemäß Para-
graf 9 Absatz 1 DVOSächsBO sowie Roteintrag des Vorhabens 

 bei Anbringung Werbeanlagen am Gebäude ggf. erforderlich und bei Werbeanlagen frei aufgestellt erforderlich: Lage-
plan im Maßstab mindestens M 1:500; ggf. Lageplan eines Sachverständigen gemäß Paragraf 9 Absatz 2 DVOSächsBO 

 Vordruck Schriftlicher Teil Lageplan 

 bei Anbringung Werbeanlagen am Gebäude nicht erforderlich und bei Werbeanlagen frei aufgestellt erforderlich:  
Gehölzbestandsplan und Erklärung geschützte Gehölze 

 Bauzeichnungen: 

- ggf. erforderlich: Grundrisse, Schnitte 

- erforderlich: Ansichten, ggf. Fotos vom Bestand 

 Angaben für Gebührenberechnung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 ggf. erforderlich: Grundbuchauszug/Eigentümerzustimmung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 Nachweis Standsicherheit und bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3; Erklärung Tragwerksplaner (nur im Exemplar 
für Bauaufsicht und Bauherr); Nachreichung bis zum Baubeginn möglich 

 Anzahl der gehefteten Ausfertigungen (gleiche Bauvorlagen, auf A4 gefaltet): mindestens 3fach 

Für die Vorlage in der Genehmigungsfreistellung gemäß Paragraf 62 SächsBO sind folgende Bauvorlagen erforderlich 

bzw. ggf. erforderlich: 

 Antragsvordruck 

 Vordruck Baubeschreibung 

- ggf. erforderlich: ergänzendes Nutzungskonzept (formlos) 

- erforderlich: Betriebsbeschreibung für Gaststätten, Vergnügungsstätten, Spielhallen und andere (Vordruck abrufbar 
unter www.dresden.de) 

 aktueller Auszug aus der Liegenschaftskarte und Auszug mit maßstäblichem Vorhaben und Beschriftung gemäß Para-
graf 9 Absatz 1 DVOSächsBO sowie Roteintrag des Vorhabens 

 Lageplan im Maßstab mindestens M 1:500; ggf. Lageplan eines Sachverständigen gemäß Paragraf 9 Absatz 2  
DVOSächsBO 

 Vordruck Schriftlicher Teil Lageplan 

 Gehölzbestandsplan und Erklärung geschützte Gehölze 

 Stellplatznachweis (Vordruck abrufbar unter www.dresden.de) 

 Bauzeichnungen: 

- Grundrisse, Schnitte 

- Ansichten, ggf. Fotos vom Bestand 

 Nachweise zur Erschließung 

 Nachweis Bauvorlageberechtigung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 Statistischer Erhebungsbogen für Baugenehmigung bzw. Bauabgang pro Gebäude (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 ggf. erforderlich: Grundbuchauszug/Eigentümerzustimmung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 Brandschutznachweis einschließlich Löschwasser (nur im Exemplar für Bauaufsicht und Bauherr) 

 Nachweis Standsicherheit und bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3; Erklärung Tragwerksplaner (nur im Exemplar 
für Bauaufsicht und Bauherr); Nachreichung bis zum Baubeginn möglich 

 Anzahl der gehefteten Ausfertigungen (gleiche Bauvorlagen, auf A4 gefaltet): nur 1fach 

Für den Antrag auf Abgeschlossenheitsbescheinigung gemäß Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sind folgende Bauvorla-

gen erforderlich bzw. ggf. erforderlich: 

 Antragsvordruck (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 
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 aktueller Auszug aus der Liegenschaftskarte 

 Lageplan im Maßstab mindestens M 1:500; ggf. Lageplan eines Sachverständigen gemäß Paragraf 9 Absatz 2  
DVOSächsBO 

 Bauzeichnungen: 

- Grundrisse, Schnitte 

- Ansichten, ggf. Fotos vom Bestand 

 Grundbuchauszug/Eigentümerzustimmung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 Anzahl der gehefteten Ausfertigungen (gleiche Bauvorlagen, auf A4 gefaltet): mindestens 3fach 

Für den Antrag auf Genehmigung Erhaltungssatzung gemäß 173 Baugesetzbuch (BauGB) sind folgende Bauvorlagen er-

forderlich bzw. ggf. erforderlich: 

 Antragsvordruck 

 ggf. erforderlich: ergänzendes Nutzungskonzept (formlos) 

 aktueller Auszug aus der Liegenschaftskarte und Auszug mit maßstäblichem Vorhaben und Beschriftung gemäß Para-
graf 9 Absatz 1 DVOSächsBO sowie Roteintrag des Vorhabens 

 ggf. erforderlich: Lageplan im Maßstab mindestens M 1:500; ggf. Lageplan eines Sachverständigen gemäß Paragraf 9 
Absatz 2 DVOSächsBO 

 Bauzeichnungen: 

- Grundrisse, Schnitte 

- Ansichten, ggf. Fotos vom Bestand 

 ggf. erforderlich: Grundbuchauszug/Eigentümerzustimmung (nur im Exemplar für Bauaufsicht) 

 Anzahl der gehefteten Ausfertigungen (gleiche Bauvorlagen, auf A4 gefaltet): mindestens 3fach 

 

Nachfragen zu konkreten Einzelvorhaben richten Sie bitte während der Sprechzeiten an die Sachbearbeiter der Zentralen 
Antrags- und Vorprüfstelle. 
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